
Verbandsreform : worum geht es?

Objekttyp: AssociationNews

Zeitschrift: Wohnen

Band (Jahr): 79 (2004)

Heft 10

PDF erstellt am: 08.08.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



30

Wohnen 10/2004 SVW
Verbandsreform

Die Statutenrevision ist Thema der ausserordentlichen

Generalversammlung vom 27. November

Worum geht es?
Der umfassende Reformprozess des SVW steht vor dem Abschluss.

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. November

in Ölten können die Mitglieder zu den neuen Verbandsstatuten

Stellung nehmen. Deren Schlussfassung berücksichtigt die in

den Vernehmlassungsverfahren geäusserten Bedenken bezüglich

der Mitwirkung der Basis.

Von Urs Hauser ¦ Seit zweieinhalb Jahren
befasst sich eine Arbeitsgruppe mit der
Reform des SVW (siehe auch Bericht in wohnen

7-8/2003). Dazu gehört eine neue
Organisationsstruktur des Verbandes, deren Einführung

eine Statutenrevision notwendig macht.
Nachdem in einem Vernehmlassungsverfahren

alle Sektionen zu einem ersten Entwurf
der neuen Statuten Stellung genommen
hatten, führte der Verband eine weitere
Vernehmlassung bei den Mitgliedern durch. Die

Mehrheit von ihnen befürwortet den
Systemwechsel von der Generalversammlung zur

Delegiertenversammlung. Einzelne Mitglieder

äusserten aber Bedenken, dass die
demokratische Mitwirkung der Basis in der
neuen Organisationsform zu wenig zum
Tragen komme.

Stärkere Stellung der Mitglieder. Die

Verbandsleitung sowie die Mitglieder der
Reformkommission haben sich mit diesem
Anliegen auseinandergesetzt und den Einbezug

der Mitglieder verstärkt. Insbesondere
ist in der Überarbeitung das direkte Antragsrecht

der Mitglieder an die Delegiertenver¬

sammlung verbessert worden. Sie haben
nach den neuen Statuten die Möglichkeit,
ihre Delegierten an der Generalversammlung
ihrer Sektion zu wählen. Die Wahl dieser
Delegierten ist somit breit (und durch eine Mehrzahl

der Mitglieder) abgestützt und stellt
auch für kleinere Sektionen die regionale
Vertretung sicher (die minimale Sitzzahl
jeder Sektion in der Delegiertenversammlung
beträgt zwei).
Weiter muss bei Beschlüssen der
Delegiertenversammlung über die Festsetzung und

Änderung der Statuten eine Urabstimmung

Reformprozess abgeschlossen
Mit der Zustimmung zu den neuen Statuten
durch die Mitglieder beziehungsweise dem

Amtsantritt der Delegierten am 28. Juni

2005 ist die Verbandsreform abgeschlossen.

Folgende Module wurden während des
zweieinhalb Jahre dauernden Prozesses
erarbeitet:

1. Charta
In der Charta des Verbandes sind das

Selbstverständnis, die Ethik sowie der
Grundauftrag der gemeinnützigen
Wohnbauträger beschrieben. Sie dient als
Orientierungshilfe sowie als Grundlage für die
Leitbilder der gemeinnützigen Wohnbauträger

in der Schweiz.

2. Leitbild
Das Leitbild des Dachverbandes legt fest,
mit welchen Instrumenten die Charta umgesetzt

wird. Es beschreibt den Grundauftrag
des Schweizerischen Verbandes für

Wohnungswesen und definiert die anzustrebende

Wirkung.

3. Verbandsanalyse
Die Verbandsanalyse umfasst eine detaillierte

Beurteilung des Umfeldes der Branche

und des Verbandes (Marktumfeld,
politisch-rechtliches Umfeld, soziokulturelles
Umfeld, boden- und planungspolitisches
Umfeld).

4. Zielsetzungen
Abgestützt auf die Charta der gemeinnützigen

Wohnbauträger, auf das Leitbild sowie

aufdieAnalysen hatderVerband diestrate-
gischen Ziele für die nächsten fünf Jahre

festgelegt.

5. Massnahmenplan
Derauf derBasisderZielsetzungen erarbeitete

Massnahmenplan dient als Grundlage
für die weiteren Konzepte (Marketing-/Res-
sourcenkonzepte) sowie für die Festlegung
der Jahresziele des Verbandes.

6. Leistungsvereinbarungen mit
den Sektionen
In einer ersten Phase sind zwischen dem
Dachverband und den grösseren Sektionen

Leistungsvereinbarungen abgeschlossen

worden. Ihr Ziel ist es, die definierten
strategischen Ziele und Massnahmen regional
umzusetzen und die Zusammenarbeit
zwischen Dachverband und Sektionen zu stärken.

7. Neue Führungsstruktur des Verbandes
Die MitgliederderReformgruppe haben sich

intensiv mit verschiedenen Führungsmodellen

auseinandergesetzt und sind zur
Überzeugung gelangt, dass sich das Modell
«Delegiertenversammlung - Vorstand» am

besten für den Verband eignet.

8. Statuten revision
Die Statutenrevision umfasst die Umsetzung

und Konkretisierung der definierten
Führungsstruktur in neue Statuten und die

Durchführung von Vernehmlassungen bei

den Sektionen und bei den Mitgliedern.

9. Organisationshandbuch
der Geschäftsstelle
Unter Einbezug der Mitarbeitenden der
Geschäftsstelle wurde ein prozessorientiertes
Organisationshandbuch erarbeitet. Es

beschreibt die Leistungen des Verbandes und

die Abwicklung der einzelnen Prozesse.
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Leitungsorgane des SVW nach den neuen Statuten

Wahl der Delegierten
durch die GV der Sektionen

Urabstimmung nur für
Statutenänderungen j1

Revisionsstelle Delegiertenversammlung
(oberstes Verbandsorgan) —? Kommissionen,

Ausschüsse

r*" 1

Stiftung
Solidaritätsfonds

Vorstand
(strategische Leitung)

—? Beauftragte,
Kommissionen

"
Geschäftsleitung
(operative Leitung)

•r
Geschäftsstelle

unter allen Mitgliedern durchgeführt werden.
Um den Austausch unter den Mitgliedern
sicherzustellen, wird ein jährlicher
Verbandstag (bis anhin alle drei Jahre eine
Generalversammlung) durchgeführt.

Klare Kompetenzen. Die Delegiertenversammlung

bildet das oberste Organ. Sie

nimmt die Aufsicht und die Kontrolle des
Vorstandes wahr und genehmigt die
Jahresrechnung sowie das Verbandsbudget. Der

neue Verbandsvorstand mit etwa acht
Mitgliedern legt die Grundsätze der Verbandstätigkeit

fest und nimmt die strategische
Leitung wahr. Mitglieder des Verbandsvorstandes

dürfen nicht Mitglieder der
Delegiertenversammlung sein (ausserdem Präsidenten).

Die Geschäftsleitung ist wie in den
bisherigen Statuten das Organ, dem die
operative Leitung des Verbandes übertragen ist.
Diese Gewaltentrennung ermöglicht eine klare

Abgrenzung der Aufgaben und Kompeten¬

zen der einzelnen Organe. Innerhalb dieser
Kompetenzen sind die Organe
entscheidungsfähig und somit auch effizienter.
Der Verbandsvorstand hat die Statutenvorlage

an seinerSitzungvom 14. September2004
verabschiedet. Die jetzigen Verbandsorgane
(Verbandsvorstand, Verbandsleitung,
Geschäftsleitung) sowie die Reformkommission
sind überzeugt, mit diesem Modell eine
moderne und leistungsfähige Führungsstruktur
geschaffen zu haben, die den hohen
Anforderungen entspricht, die sich in Zukunft an
den Verband stellen werden. Sie empfehlen
den Mitgliedern, diese Statutenvorlage, die
in einem langfristigen Prozess und unter breiter

Mitwirkung von Vertretern aus allen
Regionen der Schweiz erarbeitet worden ist,
anzunehmen.

Wie geht es weiter? Sofern die Mitglieder
den neuen Statuten zustimmen, treten diese

per 1. Januar 2005 in Kraft. Die Sektionen

wählen danach innert sechs Monaten die auf
sie entfallenden Delegierten. Bis zur ersten
Zusammenkunft der Delegiertenversammlung

übernimmt der zur Zeit des Inkrafttretens

der Statuten amtierende Verbandsvorstand

die Aufgaben und Kompetenzen der
Delegiertenversammlung sowie die zur Zeit
des Inkrafttretens der Statuten amtierende
Verbandsleitung diejenigen des Vorstandes.
Die Amtsdauer der Delegierten beginnt am
28. Juni 2005.
Nach zweieinhalb Jahren intensiver Arbeit
freuen wir uns, unseren Mitgliedern an

der ausserordentlichen Generalversammlung

die neuen Statuten vorlegen zu dürfen.
Innerhalb des Reformprozesses sind die
wichtigsten Grundlagen erarbeitet worden
(siehe Kasten). In einem nächsten Schritt
geht es nun darum, diese auch umzusetzen.
Dies wird an die neuen Organe sowie an die
Mitarbeitenden des Verbandes hohe
Anforderungen stellen. <&>
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